
                       AKTUELL 

zur möglichen Erhöhung der Zulagen DuZ 
 

Die Erhöhung der Zulagen bei Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ) ist mehr 

als überfällig und eine langjährige Forderung der DPolG Hessen. Es ist 

wichtig die Anpassung der Zulage an den tatsächlichen Belastungen, 

welche die Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste mit sich bringen, 

abzubilden und dynamisch Jahr für Jahr zu betrachten.  

Die Anpassung des DuZ orientiert sich an der Höhe der addierten linearen 

Prozentpunkte der Besoldungsanpassungen seit 2017 und wird in einem 

Schritt vorgenommen, so die Beschlusslage. Dies bedeutet in Zahlen eine 

Erhöhung des Gesamtbudgets in 2023 und 2024 von jeweils 1.700.000 €. 

 

Im Vergleich zur Wirtschaft ist die beschlossene Erhöhung 

lächerlich und trägt nicht im Ansatz zur Steigerung der 

Attraktivität bei. 

Sicherheit zu Zeiten zu gewährleisten, wenn der überwiegende Teil der 

Bürgerinnen und Bürger schläft, im wohlverdienten Wochenende ist oder 

gemeinsam mit der Familie die Feiertage begeht, muss sich lohnen, 

gleichwohl kann kein Geld der Welt Gesundheit, Schlaf, Familienleben und 

Wohlbefinden ersetzen. 

Die Erhöhung darf auf keinen Fall für die ausstehende verfassungsgemäße 

Besoldung herhalten, ebenso muss die Attraktivität in den 

Tagdiensteinheiten auf Augenhöhe bleiben !  

Wer ein sicheres Hessen zu allen sich ergebenden 

öffentlich wirksamen Möglichkeiten proklamiert und jede 

Situation zum Foto mit Kolleginnen und Kollegen nutzt, der 

muss endlich zeigen was es ihm WERT ist und das in allen 

Bereichen der Polizei vom Vollzugsbeamten bis zum 

Tarifangestellten !!! 

 

Eure Landesleitung             Wiesbaden, 26.01.2023 
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